
 

Remonstration 

 
Für eine Remonstration gegen Ihr Prüfungsergebnis wenden Sie sich direkt an Ihre 
Prüferin.  
 
Die Frist für die Annahme der Remonstration beträgt einen Monat ab Veröffentlichung 
der Noten im Prüfungsportal (WiLMa/Quispos). 
 
Bitte senden Sie eine PDF-Datei (<20 MB) an imr.kontakt@uni-muenster.de, beste-
hend aus 
 

1. einem Remonstrationsanschreiben an Ihre Prüferin Frau Prof. Dr. Nora 
Markard, in dem Sie Ihre Rügen begründen, inkl. Ihrer vollständigen Kontakt-
daten und aktuellem Datum 

 
2. Ihren vollständigen Klausur- oder Hausarbeitsunterlagen inkl. Deckblatt und 

Votum aus dem PAP 
 
Bitte benennen Sie die PDF-Datei REMON_[IhrNachname].pdf. 
 
Bitte beachten Sie, dass auch eine Notenverschlechterung bei Remonstrationen nicht 
grundsätzlich ausgeschlossen ist. 
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